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zwischen 1085 und 1090 verfaßt wurde89). Es ist wahrscheinlich, daß die engen 
Beziehungen zwischen den beiden Klöstern, die den Pontifikat Wezilos von 
Mainz auszeichneten, unterbunden wurden, als die Hirsauer unter Erzbischof 
Ruthard von Mainz (1089—1109) nach Hasungen zurückkehrten40).
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43) De unitate 1138, 41 (S. 266.7—8, 271.36—7). Concilium Chalcedonense 
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44) Hallinger, Gorze-Kluny 1, S. 454—6; 2, S, 702—6.
46) Lampert, Annales a. 1071, S. 132—3. Struve, Hessisches Jb. f. LG 19,

S. 86f. verteidigt das Datum 1071 gegen das von Semmler (Die Kloster­
reform von Siegburg S. 216—24) bevorzugte Jahr 1077.

Ein wichtiger Zeuge für die Verschlechterung der Beziehungen zwischen 
Hersfeld und Hasungen in den 1090er Jahren — ein Zeuge, dessen Aussagen 
jedoch bisher niemals in diesem Zusammenhang erörtert worden sind — ist 
der Verfasser des Liber de unitate ecclesiae conservanda. Die letzten sechs 
Kapitel des zweiten Buches seiner Streitschrift (unmittelbar nach dem Bericht 
über die Ereignisse von 1085 bis 1090) stellen einen Angriff auf die monastischen 
Traditionen Hirsaus dar41). An anderen Stellen des Liber de unitate ist die 
Zielscheibe des Hersfelders die von einem anonymen Hirsauer Mönch, einem 
Verteidiger der „Partei Hildebrands“ verfaßte epistola gegen Wibert von Ra­
venna (eine epistola^ die nach den vom Hersfelder Anonymus zitierten Aus­
zügen dem Liber canonum contra Heinricum quartum Bernhards von Hildes­
heim stark geähnelt zu haben scheint)42). Die monastische Polemik des Ano­
nymus von Hersfeld gegen „die sogenannten Mönche von Hirsau“, cultores 
humanae traditionis und Feinde der von St. Benedikt und dem Konzil von 
Chalcedon für Mönche vorgeschriebenen traditio^^ ist als Zeichen der Reak­
tion der gorzischen klösterlichen Observanz gegen den kluniazenzischen Ein­
fluß in Deutschland interpretiert worden44). Es ist auch erwiesen, daß die 
monastische Einstellung des Hersfelder Anonymus der Lampertschen eng ver­
wandt ist. Lampert hatte ja ebenfalls die Consuetudines von Hersfeld verteidigt, 
weil sie der Benedikt-Regel eher entsprachen als die Consuetudines der Re­
formklöster Siegburg und Saalfeld, die er 1071 besucht hatte, als er im Auftrag 
Abt Hartwigs von Hersfeld Auskünfte über ordo et disciplina monasterialis vitae 
derselben einholte45).

Als historischen Anlaß für die Aufzeichnung der Polemik des Hersfelder 
Anonymus gegen die scola von Hirsau im Jahre 1092/3 hat man sich jedoch 
wohl die Besetzung Hasungens mit Hirsauer Mönchen zu denken, die zunächst 
1082—85 und dann um 1090 stattfand. Der hauptsächliche Vorwurf, den der 
Hersfelder Anonymus gegen die Hirsauer vorbringt, ist die Übertretung des 
vierten Kanons von Chalcedon, welcher den Mönchen Seßhaftigkeit vor­
schreibt. „Die, die sich in der Einsamkeit ihrer Klöster hätten bescheiden sol­


